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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.04.1990 

Geschäftszahl 

87/14/0122 

Rechtssatz 

Auch vermietete Wirtschaftsgüter können zum notwendigen Betriebsvermögen des Vermieters gehören, wenn 
ihre Vermietung dem Betrieb dient, somit im wirtschaftlichen Zusammenhang mit jenen Aktivitäten stehen, die 
den Betriebsgegenstand bilden (Hinweis E 13.12.1989, 85/13/0041). 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1990, 348; 


